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Die Entscheidung über einen Schwan
gerschaftsabbruch stellt eine beson
dere Belastungssituation für eine 
schwangere Frau dar . Mit der Änderung 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
(SchKG) sollen Schwangere jetzt wirk
samer vor sogenannten Gehsteigbeläs
tigungen durch Abtreibungsgegnerin
nen und gegner geschützt werden, 
indem ihnen der ungehinderte Zugang 
zu Schwangerschaftskonfliktberatungs
 stellen und zu Arztpraxen, OPZentren 
oder Krankenhäusern, die Schwanger
schaftsabbrüche vornehmen, zu ge
währleisten ist . Laut Gesetz sind nun 
in einem Bereich von 100 Metern um 
den Eingangsbereich der Beratungs
stelle beziehungsweise medizinischen 
Einrichtung bestimmte Handlungen 
und Verhaltensweisen untersagt, zum 
Beispiel darf Schwangeren das Betre
ten der Einrichtung durch Bereiten 
 eines Hindernisses nicht absichtlich 
erschwert werden . Verboten ist auch, 
Schwangeren entgegen ihrem erkenn
baren Willen wissentlich eine andere 
Meinung zu Schwangerschaftsabbrü

chen aufzudrängen oder sie mit un
wahren oder verstörenden Inhalten zu 
konfrontieren, die eine erhebliche emo
tionale Reaktion wie Furcht, Ekel, 
Scham oder Schuldgefühl auslösen 
können . Auch das Personal der Einrich
tungen zur Vornahme von Schwanger
schaftsabbrüchen darf bei der Aufklä
rung über Schwangerschaftsabbrüche 
oder der Vornahme von Schwanger
schaftsabbrüchen nicht bewusst be
hindert werden .

Verstöße gegen diese Verbote stellen 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 35 
SchKG dar und können mit einer Geld
buße von bis zu 5 .000 Euro geahndet 
werden .
Die Verfolgung von Ordnungswidrigkei
ten nach § 35 SchKG liegt im pflichtge
mäßen Ermessen der jeweils örtlich 
zuständigen Verfolgungsbehörde – den 
Landkreisen und Kreisfreien Städten . 
Meist handelt es sich bei den soge
nannten Gehsteigbelästigungen um 
Mahnwachen von Abtreibungsgegnern, 
die unter das Versammlungsrecht fal

len . Dabei ist zu beachten, dass die 
Versammlungsfreiheit unter dem be
sonderen Schutz der Verfassung steht . 
Daher begründet der mit der Neurege
lung gesetzlich definierte Bereich von 
100 Metern um die Schwangerschafts
konfliktberatungsstellen und Arztpra
xen nicht pauschal ein Versammlungs
verbot in diesem Bereich, jeder Einzel
fall muss geprüft werden . 

Aber auch ein Belästigen und Bedrän
gen, das von einer Einzelperson aus
geht, kann unter den Rahmen der Ge
setzesänderung fallen und eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ord
nung darstellen . Der Gesetzestext ist 
unter folgendem Link zu finden: 
www .gesetzeiminternet .de ➝ SchKG ■
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